
1 
 

 
 

 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für öffentliche Leistungen 

(Verwaltungsgebührensatzung) 
 

Änderungsvermerk: 
 

 Beschluss Gemeinderat: Inkrafttreten: 
Satzung 26.02.1996  
1. Änderung 22.09.1997 26.09.1997 
2. Änderung 24.09.2001 28.09.2001 
Neufassung 19.11.2018 01.01.2019 
Neufassung 22.02.2021 01.03.2021 
Neufassung 26.05.2025 03.06.2025 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2 und 
11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat am 26.05.2025 folgende 
Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung beschlossen:  

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Die Gemeinde Uttenweiler erhebt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im 
Interesse Einzelner vornimmt, Gebühren nach dieser Satzung (Verwaltungsgebühren), soweit 
nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas Anderes bestimmen. Unberührt bleiben 
Bestimmungen über Verwaltungsgebühren in besonderen Gebührensatzungen der 
Gemeinde.  

§ 2 
Gebührenfreiheit 

 
(1)  Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für öffentliche Leistungen, die folgende 
Angelegenheiten betreffen:  

a) Gnadensachen,  
b) das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäftigten des öffentlichen    

Dienstes, 
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